
 

 

 
 
 
GENERELLES FEUERWERKSVERBOT IN DER 
GEMEINDE VAZ/OBERVAZ 
 
 
Geschätzte Gäste 
Geschätzte Einwohner*innen 
 
Seit dem Jahr 2021 und gestützt auf Art. 10 des Polizeigesetzes der Gemeinde 
Vaz/Obervaz, gilt im gesamten Gemeindegebiet ein generelles Feuerwerksver-
bot. Dieses Verbot besteht auch im Rahmen der Feierlichkeiten rund um Sil-
vester. 
 
Wir danken Ihnen für die Einhaltung und Ihr Verständnis und wünschen Ihnen 
bereits jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
Cordials saloids 
Gemeinde Vaz/Obervaz 
 
 
 
 


